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Blinden und sehbehinderten  
Personen wird dieses Dokument 
auf Wunsch auch in für sie wahr-
nehmbarer Form übermittelt. 
 

Abteilung Gesundheit:  

Stiftsstraße 1-3  Fax 06131/164375 

 

 

 

 

 

Hygienekonzept für Zirkusse  
 

Für alle Zirkusse sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten: 

1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden ge-

währleistet durch die folgenden Maßnahmen: 

 

a. Das Veranstaltungsgelände ist durch eine Absperrung klar zu begrenzen 

und mit einem zentralen Zugang und einem zentralen Ausgang zu verse-

hen. Die Zutrittssteuerung kann durch Errichten fester Absperrungen, 

durch die Aufstellung von Bewachungspersonal oder durch das Anbrin-

gen von Flatterband erfolgen.  

 

b. Bei Veranstaltungen mit Bestuhlung ist die Anzahl der Besucher über die 

zum Verkauf bereit gestellten Eintrittskarten zu steuern. Die maximale Be-

sucheranzahl ist so zu bemessen, dass das geltende Abstandgebot, d.h. 

grundsätzlich der Abstand zwischen jedem Sitzplatz von mindestens 1,5 

m, eingehalten werden kann. 

 

c. Zwischen den Sitzplätzen, die für mehrere Personen - entsprechend den 

geltenden Kontaktbeschränkung zum gemeinsamen Aufenthalt von Per-

sonen im öffentlichen Raum - zusammenhängend gebucht werden kön-

nen, ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu den Sitzplätzen der nächs-

ten Besucher einzuhalten. 

 

d. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person ist sicherzustellen, 

soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine an-

dere Regelung trifft. Sofern wegen der Art der Betätigung mit einem ver-

stärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist (beispielsweise bei Gesang oder 

Blasmusik), sollen diese Aktivitäten nach Möglichkeit im Freien stattfin-

den; das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der 

Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln ist. 
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e. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstands-

gebotes sind zu treffen, dazu gehören auch angemessen ausgeschilderte 

Wegekonzepte. Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu treffen. War-

tebereiche (z.B. vor Verkaufsständen und Toilettenanlagen) sind eben-

falls mit Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu versehen. 

 

2. Organisation des Geländes: 

 

a. Der Betrieb ist verpflichtet, die Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, 

Telefonnummer) aller Personen, die eine Vorstellung besuchen, sowie 

den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens zu erfassen. Diese sind für 

den Zeitraum von 1 Monat beginnend mit dem Tag des Besuchs aufzube-

wahren und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO zu vernichten. 

Die Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. 

 

b. Vorreservierung oder Anmeldung ist erforderlich. Empfohlen wird die Ein-

richtung von Ticketing-Systemen, die die Einhaltung der Personenbegren-

zung ermöglichen. Entsprechende Markierungen für Wartebereiche auf 

dem Boden sind vorzunehmen. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts 

und zur Wahrung des Abstandsgebotes sind zu treffen, dazu gehören 

auch angemessen ausgeschilderte Wegekonzepte.  

 

c. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen der Einrichtung ist unter Be-

achtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. 

 

d. Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben für die Gastronomie erfolgen.  

 

e. Zwischen Informations- und Verkaufsständen ist ein Abstand von mindes-

tens 3 Metern einzuhalten. 
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3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen: 

 

a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist im 

Regelfall der Zugang zu verwehren.  

 

b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände 

desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desin-

fektionsspender sind durch den Veranstalter vorzuhalten. 

 

c. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemei-

nen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Er-

kältungssymptomen etc.) sind durch geeignete Hinweisschilder kenntlich 

zu machen.  

 

d. Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine Mund-Na-

sen-Bedeckung, soweit die Corona-Bekämpfungsverordnung in der je-

weils geltenden Fassung dies anordnet. 

 

e. Kassenpersonal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden. Perso-

nal, das durch eine Trennscheibe oder sonstige geeignete Schutzmaß-

nahmen geschützt ist, ist von der etwaigen Trageverpflichtung eines 

Mund-Nasenschutzes befreit.  

 

f. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhal-

ten. Bei Betätigungen, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, ist ein 

Abstand von mindestens 3 Metern zu anderen Personen einzuhalten.  

 

g. Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung 

nicht desinfiziert werden können. 
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4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen: 

a. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger 

zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu des-

infizieren.  

 

b. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfekti-

onsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. 

Die Räume sind regelmäßig zu reinigen.  

 

c. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen 

mit Aerosolen zu minimieren. Alle Räumlichkeiten sind ausreichend zu 

belüften. 

5. Generell gilt: 

 

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist vom Veranstalter eine be-

auftragte Person vor Ort zu benennen. 

 

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist 

im Rahmen des Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt zu verweh-

ren. 

 

c. Für den Proben- und Vorstellungsbetrieb kann unter anderem die 

Handlungshilfe der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) – 

Hamburg „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandart – Empfehlungen 

für die Branche Bühnen und Studios für den Bereich Probenbe-

trieb“ in der jeweils aktuellen Fassung angewendet werden. 
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Link:  

http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuel-

les_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeits-

schutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publi-

cationFile&v=8 

 

d. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzel-

fällen auf Antrag Ausnahmen zulassen oder andere Hygienean-

forderungen erlassen, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht 

zwingend ist, das Schutzniveau vergleichbar erscheint und der 

Zweck der CoBeLVO eingehalten wird.  

http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8

